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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 18. Juli 1978

aber die Qualität von Süßwasser, das schütz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das
Leben von Fischen zu erhalten

(78/659/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 100 und 235,

auf Vorschlag der Kommission,

. nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sind
konkrete Maßnahmen erforderlich, um die Gewässer,
einschließlich des Süßwassers zur Erhaltung des
Fischlebens, vor Verunreinigung zu bewahren.

Unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichts
punkten ist es erforderlich, die Fischpopulationen vor
den unheilvollen Folgen des Einleitens von Schadstof
fen in die Gewässer, so vor allem vor der zahlenmä
ßigen Verringerung und bisweilen sogar vor der Aus
löschung bestimmter Arten, zu bewahren.

Die Aktionsprogramme der Europäischen Gemein
schaften für den Umweltschutz von 1973 (3) und
1977 (4 ) sehen die gemeinsame Aufstellung von Qua
litätszielen zur Festlegung verschiedener Anforderun

gen, denen ein Umweltmedium entsprechen muß,
sowie insbesondere die Definition der Parameter für
Wasser, einschließlich des Süßwassers zur Erhaltung
des Fischlebens, vor.

Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften, die in
den einzelnen Mitgliedstaaten in bezug auf die Quali
tät von Süßwasser zur Erhaltung des Fischlebens be
reits anwendbar oder in Vorbereitung sind, können
zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen und
sich somit unmittelbar auf das Funktionieren des Ge
meinsamen Marktes auswirken. Daher ist für dieses
Gebiet die Angleichung der Rechtsvorschriften gemäß
Artikel 100 des Vertrages vorzunehmen.

Es erscheint notwendig, diese Angleichung der
Rechtsvorschriften durch Maßnahmen der Gemein
schaft zu ergänzen, mit denen bezweckt wird, durch
eine umfassendere Regelung eines der Ziele der Ge
meinschaft im Bereich des Umweltschutzes und der
Verbesserung der Lebensqualität zu verwirklichen.
Zu diesem Zweck sind einige besondere Bestimmun
gen vorzusehen. Da die hierfür erforderlichen beson
deren Befugnisse im Vertrag nicht vorgesehen sind, ist
dessen Artikel 235 heranzuziehen.

Zur Erreichung der Ziele der Richtlinie sollen die
Mitgliedstaaten die Gewässer bezeichnen, auf die sie
Anwendung findet, und die Grenzwerte festlegen, die
bestimmten Parametern entsprechen. Die bezeichne
ten Gewässer sollen mit diesen Werten binnen fünf
Jahren nach der Bezeichnung in Einklang gebracht
werden .

Es ist vorzusehen , daß das Süßwasser zur Erhaltung
des Fischlebens unter bestimmten Bedingungen auch
dann als den diesbezüglichen Parameterwerten ent
sprechend erachtet wird, wenn ein bestimmter Anteil

(») ABl . Nr. C 30 vom 7. 2 . 1977, S. 37.
(2) ABl. Nr. C 77 vom 30. 3 . 1977, S. 2 .
(a ) ABl . Nr. C 112 vom 20. 12 . 1973 , S. 3 .
(<) ABl. Nr. C 139 vom 13. 6. 1977, S. 3 .
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— „Cyprinidengewässer" alle Gewässer, in denen
das Leben von Fischarten wie Cypriniden (Cypri
nidae) oder anderen Arten wie Hechten (Esox
lucius), Barschen (Perca fluviatilis) und Aalen
(Anguilla anguilla) erhalten wird oder erhalten
werden könnte.

der entnommenen Proben den im Anhang angegebe
nen Grenzwerten nicht entspricht.

Um die Überwachung der Qualität des Süßwassers
zur Erhaltung des Fischlebens sicherzustellen, ist es
erforderlich, eine Mindestzahl von Proben zu entneh
men und die Messungen hinsichtlich der im Anhang
angegebenen Parameter durchzuführen. Diese Probe
nahmen können je nach Wasserqualität weniger häu
fig erfolgen oder wegfallen.

Da bei der Überwachung durch die Mitgliedstaaten
bestimmte natürliche Gegebenheiten keine Berück
sichtigung erfahren, ist die Möglichkeit vorzusehen,
in gewissen Fällen von der Richtlinie abzuweichen.

Einige im Anhang dieser Richtlinie enthaltenen Be
stimmungen müssen unverzüglich an den technischen
und wissenschaftlichen Fortschritt angepaßt werden
können. Um die dafür erforderlichen Maßnahmen
leichter durchführen zu können, ist ein Verfahren zur
engen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission innerhalb eines Ausschusses zur
Anpassung an den technischen und wissenschaft
lichen Fortschritt vorzusehen —

Artikel 2

( 1 ) Die chemisch-physikalischen Parameter, die auf
die von den Mitgliedstaaten bezeichneten Gewässer
anwendbar sind, sind in Anhang I aufgeführt.

(2) Für die Anwendung dieser Parameter werden
die Gewässer in Salmoflidengewässer und Cyprini
dengewässer eingeteilt.

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten legen für die bezeichneten .
Gewässer Werte für die in Anhang I aufgeführten
Parameter fest, soweit in Spalte G oder in Spalte I
Werte angegeben sind. Sie richten sich nach den in
diesen beiden Spalten enthaltenen Bemerkungen.

\

(2) Die Mitgliedstaaten legen keine Werte fest, die
weniger streng als die in Spalte I des Anhangs I ange
gebenen Werte sind, und bemühen sich um die Ein
haltung der in Spalte G angegebenen Werte, wobei
sie dem Grundsatz des Artikels 8 Rechnung tragen.

Artikel 4

( 1 ) Die Mitgliedstaaten bezeichnen Salmoniden
und Cypriniden-Gewässer erstmals binnen zwei Jah
ren nach Bekanntgabe dieser Riohtlinie.

(2) Die Mitgliedstaaten können später weitere Ge
wässer bezeichnen.

(3 ) Die Mitgliedstaaten können die Bezeichnung
bestimmter Gewässer aufgrund von zum Zeitpunkt
der Bezeichnung unvorhergesehenen Faktoren
ändern, wobei sie dem Grundsatz des Artikels 8
Rechnung tragen.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Diese Richtlinie betrifft die Qualität von Süß
wasser und findet auf solche Gewässer Anwendung,
die von den Mitgliedstaaten als schütz- und verbesse
rungsbedürftig bezeichnet werden, um das Leben von
Fischen zu erhalten.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Gewässer in
natürlichen oder künstlichen Becken, die für intensive
Fischzucht genutzt werden.

(3 ) Mit dieser Richtlinie wird bezweckt, die Quali
tät von solchem fließendem oder stehendem Süßwas
ser zu schützen oder zu verbessern, in dem das Leben
von Fischen folgender Arten erhalten wird oder, falls
die Verschmutzung verringert oder beseitigt wird, er
halten werden könnte :

— einheimischer Arten, die eine natürliche Vielfalt
aufweisen, oder

— Arten, deren Vorkommen von den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten als wünschenswert
für die Wasserwirtschaft erachtet wird .

(4) Im Sinne dieser Richtlinie sind

— „Salmonidengewässer" Gewässer, in denen das
Leben von Fischen solcher Art wie Lachse (Salmo
salar), Forellen (Salmo trutta), Aeschen (Thymal
lus thymallus) und Renken (Coregonus) erhalten
wird oder erhalten werden könnte ;

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten stellen Programme auf, um die
Verschmutzung zu verringern und sicherzustellen,
daß die bezeichneten Gewässer binnen fünf Jahren
nach der entsprechend Artikel 4 vorgenommenen Be
zeichnung den von den Mitgliedstaaten gemäß Arti
kel 3 festgelegten Werten sowie den Bemerkungen in
den Spalten G und I von Anhang I entsprechen .
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Artikel 6

( 1 ) Im Rahmen der Anwendung des Artikels 5
werden die bezeichneten Gewässer als den Vorschrif
ten dieser Richtlinie entsprechend erachtet, wenn die
Proben, die solchen Gewässern mindestens mit der in
Anhang I vorgesehenen Häufigkeit über einen Zeit
raum von zwölf Monaten an derselben Schöpfstelle
entnommen werden, ergeben, daß sie den von den
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 festgelegten Werten
sowie den Bemerkungen in den Spalten G und I von
Anhang I wie folgt entsprechen :

— bei 95 % der Proben im Falle der Parameter pH,
BSB5, nicht ionisiertes Ammonium, Ammonium
insgesamt, Nitrite, Restchlor insgesamt, Zink ins
gesamt und gelöstes Kupfer. Werden weniger Pro
ben als eine Probe im Monat entnommen, so
müssen alle Proben den obengenannten Werten
und Bemerkungen entsprechen;

— zu den in Anhang I angegebenen Prozentsätzen
bei den Parametern Temperatur und gelöster
Sauerstoff;

— zu der festgelegten Durchschnittskonzentration
bei dem Parameter Schwebstoffe.

(2) Abweichungen von den Werten, die die Mit
gliedstaaten nach Artikel 3 festgelegt haben, oder von
den Bemerkungen in den Spalten .G und I des An
hangs I bleiben bei der Berechnung der in Absatz 1
genannten Prozentsätze unberücksichtigt, wenn sie
durch Hochwasser oder andere Naturkatastrophen
bedingt sind.

(4) Der genaue Ort der Probenahmen, die Entfer
nung dieses Ortes von der nächstgelegenen Einlei
tungsstelle sowie die Tiefe, in der die Proben zu ent
nehmen sind, werden von der zuständigen Behörde
jedes Mitgliedstaats insbesondere unter Berücksichti
gung der örtlichen Umweltbedingungen festgelegt.

(5 ) Analyseverfahren (Referenzmethoden) für die
betreffenden Parameter sind in Anhang I angegeben.
Laboratorien, die andere Verfahren anwenden, müs
sen sich vergewissern, daß die erzielten Ergebnisse
den in Anhang I angegebenen Ergebnissen gleichwer
tig oder mit ihnen vergleichbar sind.

Artikel 8

Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie ge
troffenen Maßnahmen darf keinesfalls eine unmittel
bare oder mittelbare Zunahme der Verschmutzung
des Süßwassers zur Folge haben.

Artikel 9

Es steht den Mitgliedstaaten jederzeit frei, für die be
zeichneten Gewässer strengere Werte festzulegen, als
in dieser Richtlinie vorgesehen sind. Ferner ist es
ihnen freigestellt, Vorschriften für andere Parameter
festzulegen, als in dieser Richtlinie vorgesehen sind.

Artikel 10

Im Falle grenzüberschreitender oder die Grenze zwi
schen Mitgliedstaaten bildende Gewässer, deren
Bezeichnung einer dieser Staaten in Betracht zieht,
treten diese Staaten in Konsultationen ein über den
Abschnitt der Grenzgewässer, auf denen die Richtlinie
Anwendung finden könnte, sowie über die aus den
gemeinsamen Qualitätszielen zu ziehenden Folgerun
gen, die nach gegenseitiger Abstimmung durch den
jeweiligen Staat festgelegt werden. Die Kommission
kann an diesen Beratungen teilnehmen.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten können Abweichungen von die
ser Richtlinie beschließen :

a) bei bestimmten Parametern, die in Anhang I mit
(0) gekennzeichnet sind, wenn außergewöhnliche
meteorologische oder besondere geographische
Verhältnisse vorliegen,

b) wenn bezeichnete Gewässer eine natürliche Anrei
cherung mit bestimmten Stoffen über die in An
hang I festgelegten Grenzwerte hinaus erfahren.
Unter natürlicher Anreicherung ist der Prozeß zu
verstehen, durch den ein bestimmtes Wasservolu
men ohne Eingriff des Menschen gewisse im
Boden enthaltene Stoffe aufnimmt.

Artikel 7

( 1 ) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
führen die Probenahmen durch, deren Regelhäufig
keit in Anhang I festgelegt ist.

(2) Stellt die zuständige Behörde fest, daß die Qua
lität der bezeichneten Gewässer merklich über der
Qualität liegt, die sich bei Anwendung der gemäß
Artikel 3 festgelegten Werte sowie bei Einhaltung der
Bemerkungen in den Spalten G und I des Anhangs I
ergeben würde, so kann die Häufigkeit der Probenah
men verringert werden. Besteht keine Verschmutzung
oder Gefahr einer Verschlechterung dieser Qualität,
so kann die zuständige Behörde verfügen, daß keine
Probenahme erforderlich ist.

(3 ) Zeigt sich bei einer Probeentnahme, daß ein
von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 3 festgelegter
Wert oder eine Bemerkung in den Spalten G und I
des Anhangs I nicht eingehalten wird, so stellt der be
treffende Mitgliedstaat fest, ob dies zufallsbedingt
oder auf eine Naturerscheinung oder eine Verschmut
zung zurückzuführen ist, und trifft die geeigneten
Maßnahmen.
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Artikel 15

Zwecks Anwendung dieser Richtlinie übermitteln die
Mitgliedstaaten der Kommission Angaben über fol
gendes :

— die gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 bezeichneten
Gewässer in Form einer Ubersicht,

— die Änderung der Bezeichnung bestimmter Ge
wässer gemäß Artikel 4 Absatz 3,

— die Vorschriften, die zur Festlegung neuer Para
meter gemäß Artikel 9 vorgesehen werden und

— die Abweichungen von den in Spalte I des An
hangs I aufgeführten Werten.

Ganz allgemein übermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission auf deren mit Gründen versehenen
Wunsch die zur Anwendung dieser Richtlinie erfor
derlichen Angaben.

Artikel 16

( 1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion regelmäßig -r- erstmals fünf Jahre nach der zum
ersten Mal vorgenommenen Bezeichnung gemäß Arti
kel 4 Absatz 1 — einen umfassenden Bericht über die
bezeichneten Gewässer sowie über ihre wichtigsten
Merkmale.

(2) Die Kommission veröffentlicht die eingegange
nen Informationen nach Zustimmung des betreffen
den Mitgliedstaates. 1

Artikel 17

(1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und VerwaltungsVorschriften, um dieser
Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer Bekannt
gabe nachzukommen. Sie setzen die Kommission un
verzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel IS

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel, am 18 . Juli 1978.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. LAHNSTEIN

Artikel 12

Die für die Anpassung an den technischen und wis
senschaftlichen Fortschritt notwendigen Änderungen
der in Anhang I aufgeführten
— Parameter G und

— Analyseverfahren

werden nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen.

Artikel 13

( 1 ) Es wird ein Ausschuß zur Anpassung an den
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, im
folgenden „Ausschuß" genannt, eingesetzt, der sich
aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt. Dieser Ausschuß erfüllt die Aufgaben gemäß
Artikel 12.

(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
den Ausschuß von sich aus oder auf Antrag des Ver
treters eines Mitgliedstaats.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maß
nahmen. Der Ausschuß nimmt zu dem Entwurf in
nerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende je
nach der Dringlichkeit der Frage festsetzt. Die Stel
lungnahme kommt mit einer Mehrheit von 41 Stim
men zustande, wobei die Stimmen der Mitgliedstaa
ten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen
werden. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
nicht teil .

(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genom
menen Maßnahmen, wenn sie der Stellung
nahme des Ausschusses entsprechen.

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme er
gangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen
vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von
drei Monaten, nachdem ihm der Vorschlag
übermittelt worden ist, keinen Beschluß ge
faßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnah
men von der Kommission getroffen .
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ANHANG II

BESONDERE ANGABEN FÜR GESAMTZINK UND GELÖSTES KUPFER

Gesamtzink

(Siehe Anhang I, Nummer 13, Spalte „Bemerkungen")

Zinkkonzentrationen (mg/l Zn) je nach den verschiedenen Wasserhärtegraden zwischen 10 und
500 mg/l CaCOs :

Wasserhärte (mg/l CaCOt)

10 50 100 500

Salmonidengewässer (mg/1 Zn) 0,03 0,2 0,3 0,5

Cyprinidengewässer (mg/l Zn) 0,3 0,7 1,0 2,0

Gelöstes Kupfer

(Siehe Anhang I, Nummer 14, Spalte „Bemerkungen")

Konzentrationen an gelöstem Kupfer (mg/l Cu) je nach den verschiedenen Wasserhärtegraden
zwischen 10 und 300 mg/l CaCO,

"Wasserhärte (mg/1 CaCO,}

10 50 100 300

mg/l Cu 0,005 (l) 0,022 0,04 0,112

(') Das Vorhandensein von Fischen in Gewässern mit höheren Kupferkonzentrationen kann auf ein Vorherrschen gelöster
organischer Kupferkomplexe hindeuten.
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VIERTE RICHTLINIE DES RATES

vom 25. Juli 1978

aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluß
von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen

(78/660/EWG)

Zu diesem Zweck müssen für die Aufstellung der
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zwin
gend vorgeschriebene Gliederungsschemata vorgese
hen und muß der Mindestinhalt des Anhangs sowie
des Lageberichts festgelegt werden. Jedoch können
für bestimmte Gesellschaften wegen ihrer geringeren
wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung Ausnahmen
zugelassen werden.

Die verschiedenen Bewertungsmethoden müssen,
soweit erforderlich, vereinheitlicht werden, um die
Vergleichbarkeit und die Gleichwertigkeit der in den
Jahresabschlüssen gemachten Angaben zu gewährlei
sten.

Der Jahresabschluß aller Gesellschaften, für die diese
Richtlinie gilt, muß gemäß der Richtlinie
68/151/EWG offengelegt werden. Jedoch können
auch in dieser Hinsicht Ausnahmen zugunsten kleiner
und mittlerer Gesellschaften gemacht werden.

Der Jahresabschluß muß von dazu befugten Personen
geprüft werden; hinsichtlich dieser Personen werden
die für ihre Befähigung zu verlangenden Mindestan
forderungen zu einem späteren Zeitpunkt koordiniert
werden; lediglich bei kleinen Gesellschaften soll eine
Befreiung von dieser Prüfungspflicht möglich sein.

Gehört eine Gesellschaft zu einem Konzern, so ist es
wünschenswert, daß der Konzernabschluß, der ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
von der Tätigkeit des Konzerns insgesamt vermittelt,
offengelegt wird. Jedoch sind bis zum Inkrafttreten
der Richtlinie des Rates über die Konzernabschlüsse
Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen der vorlie
genden Richtlinien notwendig.

Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die sich aus
den gegenwärtigen Rechtsvorschriften einiger Mit
gliedstaaten ergeben, muß die Frist, die für die An
wendung einzelner Bestimmungen dieser Richtlinie
eingeräumt wird, länger sein als die in solchen Fällen
sonst vorgesehene Frist —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (*),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Koordinierung der einzelstaatlichen Vorschriften
über die Gliederung und den Inhalt des Jahresab
schlusses und des Lageberichts sowie über die Bewer
tungsmethoden und die Offenlegung dieser Unterla
gen, insbesondere bei der Aktiengesellschaft und der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kommt im
Hinblick auf den Schutz der Gesellschafter sowie
Dritter besondere Bedeutung zu.

Eine gleichzeitige Koordinierung auf diesen Gebieten
ist bei den vorgenannten Gesellschaftsformen deswe
gen erforderlich, weil die Tätigkeit der betreffenden
Gesellschaften einerseits häufig über das nationale
Hoheitsgebiet hinausreicht und die Gesellschaften an
dererseits Dritten eine Sicherheit nur durch ihr Ge
sellschaftsvermögen bieten. Die Notwendigkeit und
die Dringlichkeit einer solchen Koordinierung wur
den im übrigen durch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f)
der Richtlinie 68/151/EWG (*) anerkannt und bestä
tigt.

Außerdem ist es erforderlich, daß hinsichtlich des
Umfangs der zu veröffentlichenden finanziellen Anga
ben in der Gemeinschaft gleichwertige rechtliche
Mindestbedingungen für miteinander im Wettbewerb
stehende Gesellschaften hergestellt werden.

Der Jahresabschluß muß ein den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermitteln .

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen
Maßnahmen der Koordinierung gelten für die Rechts

(») ABl . Nr. C 129 vom 11 . 12. 1972, S. 38 .
(*) ABl. Nr. C 39 vom 7. 6. 1973, S. 31 .
(s) ABl . Nr. L 65 vom 14. 3 . 1968 , S. 8 .
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und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Gesellschaften folgender Rechtsformen :

— in der Bundesrepublik Deutschland :

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft
auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung;

— in Belgien :

la société anonyme / de naamloze vennootschap,

la société en commandite par actions / de com
manditaire vennootschap op aandelen,
la société de personnes à responsabilité limitée /
de personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid;

— in Dänemark:

ABSCHNITT 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 2

( 1 ) Der Jahresabschluß besteht aus der Bilanz, der
Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang zum
Jahresabschluß. Diese Unterlagen bilden eine Einheit.

(2) Der Jahresabschluß ist klar und übersichtlich
aufzustellen; er muß dieser Richtlinie entsprechen.

(3 ) Der Jahresabschluß hat ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage; cler Gesellschaft Zu vermit
teln.

(4) Reicht die Anwendung dieser Richtlinie nicht
aus, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild im Sinne des Absatzes 3 zu vermitteln,
so sind zusätzliche Angaben zu machen.

(5) Ist in Ausnahmefällen die Anwendung einer
Vorschrift dieser Richtlinie mit der in Absatz 3 vorge
sehenen Verpflichtung unvereinbar, so muß von der
betreffenden Vorschrift abgewichen werden, um
sicherzustellen, daß ein den tatsächlichen Verhältnis
sen entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 ver
mittelt wird. Die Abweichung ist im Anhang anzuge
ben und hinreichend zu begründen; ihr Einfluß auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist darzule
gen. Die Mitgliedstaaten können die Ausnahmefälle
bezeichnen und die entsprechende Ausnahmeregelung
festlegen.

(6) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vor
schreiben, daß in dem Jahresabschluß neben den An
gaben, die aufgrund dieser Richtlinie erforderlich
sind, weitere Angaben gemacht werden.

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anparts
selskaber:

— in Frankreich:

la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée;

— in Irland:

public companies limited by shares or by guaran
tee, private companies limited by shares or by
guarantee;

— in Italien:

la società per azioni, la società in accomandita
per azioni, la società a responsabilità limitata;

— in Luxemburg:

la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée;

in den Niederlanden : ABSCHNITT 2

de naamloze vennootschap, de besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid;

Allgemeine Vorschriften über die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung

— im Vereinigten Königreich:

public companies limited by shares or by guaran
tee, private companies limited by shares or by
guarantee.

Artikel 3

Hinsichtlich der Gliederung der aufeinanderfolgenden
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, insbe
sondere in der Wahl der Darstellungsform, muß Ste
tigkeit gewahrt werden. Abweichungen von diesem
Grundsatz sind in Ausnahmefällen zulässig. Finden
derartige Abweichungen statt, so sind sie im Anhang
anzugeben und hinreichend zu begründen.

(2) Bis zu einer späteren Koordinierung können
die Mitgliedstaaten von einer Anwendung dieser
Richtlinie auf Banken und andere Finanzinstitute so
wie auf Versicherungsgesellschaften absehen.



14. 8 . 78 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 222/13

(2) Als Investmentgesellschaften im Sinne dieser
Richtlinie gelten ausschließlich

a) Gesellschaften , deren einziger Zweck darin be
steht, ihre Mittel in Wertpapieren oder Immo
bilien verschiedener Art oder in anderen Werten
anzulegen mit dem einzigen Ziel, das Risiko der
Investitionen zu verteilen und ihre Aktionäre oder
Gesellschafter an dem Gewinn aus der Verwal
tung ihres Vermögens zu beteiligen ;

b ) Gesellschaften, die mit Investmentgesellschaften
verbunden sind, die ein festes Kapital haben,
sofern der einzige Zweck dieser verbundenen Ge
sellschaften darin besteht, voll eingezahlte Aktien ,
die von diesen Investmentgesellschaften ausgege
ben worden sind, zu erwerben, unbeschadet des
Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe h) der Richtlinie
77/91/EWG (1).

(3 ) Als Beteiligungsgesellschaften im Sinne dieser
Richtlinie gelten ausschließlich Gesellschaften, deren
einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen an ande
ren Unternehmen zu erwerben sowie die Verwaltung
und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen,
ohne daß diese Gesellschaften unmittelbar oder mit
telbar in die Verwaltung dieser Unternehmen eingrei
fen, unbeschadet der Rechte, die den Beteiligungsge
sellschaften in ihrer Eigenschaft als Aktionärin oder
Gesellschafterin zustehen. Die Einhaltung der für die
Tätigkeit dieser Gesellschaften bestehenden Beschrän
kungen muß durch ein Gericht oder eine Verwal
tungsbehörde überwacht werden können.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschrei
ben, daß die Gliederung der Bilanz und der Gewinn
und Verlustrechnung für den Ausweis der Verwen
dung der Ergebnisse angepaßt werden kann.

Artikel 7

Eine Verrechnung zwischen Aktiv- und Passivposten
sowie zwischen Aufwands- und Ertragsposten ist un
zulässig.

Artikel 4

( 1 ) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Ver
lustrechnung sind die Posten, die in den Artikeln 9,
10 und 23 bis 26 vorgesehen sind, gesondert und in
der angegebenen Reihenfolge auszuweisen. Eine wei
tere Untergliederung der Posten ist gestattet; dabei ist
jedoch die Gliederung der Schemata zu beachten.
Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, soweit ihr
Inhalt nicht von einem der in den Schemata vor
gesehenen Posten gedeckt wird. Die Mitgliedstaaten
können eine solche weitere Untergliederung oder die
Hinzufügung eines neuen Postens vorschreiben.

(2) Eine Anpassung der Gliederung, Nomenklatur
und Terminologie bei mit arabischen Zahlen versehe
nen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust
rechung muß erfolgen, wenn dies aufgrund der Be
sonderheit des Unternehmens erforderlich ist. Eine
solche Anpassung kann von den Mitgliedstaaten für
die Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftszweigs
vorgeschrieben werden.

(3 ) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
können zusammengefaßt ausgewiesen werden,
a) wenn sie in bezug auf die Zielsetzung des Artikels

2 Absatz 3 einen nicht nennenswerten Betrag
darstellen oder

b) wenn dadurch die Klarheit vergrößert wird; die
zusammengefaßten Posten müssen jedoch geson
dert im Anhang ausgewiesen werden. Eine solche
Zusammenfassung kann durch die Mitgliedstaa
ten vorgeschrieben werden.

(4) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Ver
lustrechnung ist zu jedem Posten die entsprechende
Zahl des vorhergehenden Geschäftsjahres anzugeben.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die Zahl
des vorhergehenden Geschäftsjahres angepaßt werden
muß, wenn diese Zahlen nicht vergleichbar sind. Be
steht diese Vergleichbarkeit nicht und werden die
Zahlen gegebenenfalls angepaßt, so ist dies im An
hang anzugeben und hinreichend zu erläutern.

(5 ) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und
Verlustrechnung, der keine Zahl aufweist, wird nicht
aufgeführt, es sei denn, daß im vorhergehenden Ge
schäftsjahr eine entsprechende Zahl gemäß Absatz 4
ausgewiesen wurde.

Artikel 5

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können abweichend von
Artikel 4 Absätze 1 und 2 Sondergliederungen für
den Jahresabschluß von Investmentgesellschaften
sowie von Beteiligungsgesellschaften vorsehen, sofern
diese Sondergliederungen ein dem Artikel 2 Absatz 3
entsprechendes Bild von diesen Gesellschaften vermit
teln .

ABSCHNITT 3

Gliederung der Bilanz

Artikel 8

Für die Aufstellung der Bilanz sehen die Mitgliedstaa
ten eine oder beide der in den Artikeln 9 und 10 vor
gesehenen Gliederungen vor. Sieht ein Mitgliedstaat

( l ) ABl . Nr. L 26 vom 31 . 1 . 1977, S. 1 .
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beide Gliederungen vor, so kann er den Gesellschat
ten die Wahl zwischen diesen Gliederungen überlas
sen.

Artikel 9

Aktiva

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

davon eingefordert

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis des eingeforderten Kapitals auf
der Passivseite vorsehen. In diesem Fall muß der
jenige Teil des Kapitals, der eingefordert aber
noch nicht eingezahlt ist, entweder unter dem
Posten A oder unter dem Posten D. II . 5 auf der
Aktivseite ausgewiesen werden).

B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweite
rung des Unternehmens

wie in den entsprechenden einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften festgelegt und soweit diese eine
Aktivierung gestatten. Die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften können ebenfalls vorsehen,
daß die Aufwendungen für die Errichtung und Er
weiterung des Unternehmens als erster Posten un
ter „Immaterielle Anlagewerte" ausgewiesen wer
den.

C. Anlagevermögen

I. Immaterielle Anlagewerte
1 . Forschungs- und Entwicklungskosten,

soweit die einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften eine Aktiviening gestatten;

2. Konzessionen, Patente, Lizenzen, Waren
zeichen und ähnliche Rechte und Werte,
soweit sie

a) entgeltlich erworben wurden und
J nicht unter dem Posten C. I. 3 auszu

weisen sind oder

b) von dem Unternehmen selbst erstellt
wurden, soweit die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine Aktivierung
gestatten ;

3 . Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er ent
geltlich erworben wurde;

4. Geleistete Anzahlungen.

II . Sachanlagen
1 . Grundstücke und Bauten.

2. Technische Anlagen und Maschinen.

3 . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts
ausstattung.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau.

III . Finanzanlagen
1 . Anteile an verbundenen Unternehmen.

2. Forderungen gegen verbundene Unterneh
men.

3 . Beteiligungen.

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit de
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

5 . Wertpapiere des Anlagevermögens .

6. Sonstige Ausleihungen.
7. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe

ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nenn
betrag nicht vorhanden ist, ihres rechneri
schen Wertes), soweit die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung ge
statten.

D. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1 . Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

2. Unfertige Erzeugnisse.

3. Fertige Erzeugnisse und Waren.
4. Geleistete Anzahlungen.

II . Forderungen

(Bei den folgenden Posten ist jeweils geson
dert anzugeben, in welcher Höhe Forderun
gen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr enthalten sind)
1 . Forderungen aus Lieferungen und Leistun

gen.

2. Forderungen gegen verbundene Unterneh
men.

3 . Forderungen gegen Unternehmen, mit de
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

4. Sonstige Forderungen.
5 . Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,

aber noch nicht eingezahlt ist (sofern nicht
die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
den Ausweis des eingeforderten Kapitals
unter dem Posten A. auf der Aktivseite
vorsehen).

6. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern
nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgren
zungsposten unter dem Posten E. auf der
Aktivseite vorsehen).
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III . Wertpapiere

1 . Anteile an verbundenen Unternehmen.

2. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe
ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nenn
betrag nicht vorhanden ist, ihres rechneri
schen Wertes), soweit die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung ge
statten .

3 . Sonstige Wertpapiere.

IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheck
guthaben, Schecks und Kassenbestand.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgrenzungspo
sten unter den Posten D. II . 6 auf der Aktiv
seite vorsehen).

F. Verlust des Geschäftsjahres

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis unter dem Posten A.VI auf der
Passivseite vorsehen).

V. Ergebnisvortrag

VI . Ergebnis des Geschäftsjahres

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften den Ausweis dieses Postens unter
dem Posten F auf der Aktivseite oder unter
dem Posten E auf der Passivseite vorschrei
ben).

B. Rückstellungen

1 . Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen.

2. Steuerrückstellungen.

3 . Sonstige Rückstellungen.

C. Verbindlichkeiten

(Bei den folgenden Posten ist jeweils gesondert
und für diese Posten insgesamt anzugeben, in wel
cher Höhe Verbindlichkeiten mit einer Restlauf
zeit von bis zu einem Jahr und Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
enthalten sind):

1 . Anleihen, davon konvertibel.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3 . Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,
soweit diese nicht von dem Posten Vorräte
offen abgesetzt werden.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei
stungen.

5 . Verbindlichkeiten aus Wechseln.

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un
ternehmen.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

8 . Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlich
keiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit.

9 . Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Aus
weis der Rechnungsabgrenzungsposten unter
dem Posten D. auf der Passivseite vorsehen).

D. Rechnungsabgrenzungsposten

(sofern nicht die einzeilstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgrenzungspo
sten unter dem Posten C. 9 auf der Passivseite
vorsehen).

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften den Ausweis des eingeforderten
Kapitals unter diesem Posten vorsehen. In
diesem Fall müssen das gezeichnete und das
eingezahlte Kapital gesondert ausgewiesen
werden).

II. Agio

III. Neubewertungsrücklage

IV. Rücklagen
1 . Gesetzliche Rücklage, soweit einzelstaat

liche Rechtsvorschriften die Bildung einer
derartigen Rücklage vorschreiben.

2. Rücklage für eigene Aktien oder Anteile,
soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften
die Bildung einer derartigen Rücklage vor
schreiben, unbeschadet des Artikels 22
Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie
77/91 /EWG.

3 . Satzungsmäßige Rücklagen.
4. Sonstige Rücklagen.
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E. Gewinn des Geschäftsjahres

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis unter dem Posten A.VI auf der
Passivseite vorsehen).

Artikel 10

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

davon eingefordert

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis des eingeforderten Kapitals unter
dem Posten L. vorsehen. In diesem Fall muß der
jenige Teil des Kapitals, der eingefordert, aber
noch nicht eingezahlt ist, entweder unter dem
Posten A. oder unter dem Posten D. II. 5 ausge
wiesen werden).

B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweite
rung des Unternehmens

wie in den entsprechenden einzelstaadichen
Rechtsvorschriften festgelegt und soweit diese eine
Aktivierung gestatten. Die einzelstaatlichen Rechts
vorschriften können ebenfalls vorsehen, daß die
Aufwendungen für die Errichtung und Erweite
rung des Unternehmens als erster Posten unter
„Immaterielle Anlagewerte" ausgewiesen werden.

3 . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts
ausstattung.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau.

III . Finanzanlagen
1 . Anteile an verbundenen Unternehmen.

2. Forderungen gegen verbundene Unterneh
men.

3 . Beteiligungen.

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit de
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

5 . Wertpapiere des Anlagevermögens.

6. Sonstige Ausleihungen.

7. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe
ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nenn
betrag nicht vorhanden ist, ihres rechne
rischen Wertes), soweit die einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften eine Bilanzie
rung gestatten.

D. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1 . Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

2. Unfertige Erzeugnisse.

3 . Fertige Erzeugnisse und Waren.
4. Geleistete Anzahlungen.

II. Forderungen
(Bei den folgenden Posten ist jeweils geson
dert anzugeben, in welcher Höhe Forderun
gen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr enthalten sind)
1 . Forderungen aus Lieferungen und Lei

stungen.

2. Forderungen gegen verbundene Unterneh
men.

3 . Forderungen gegen Unternehmen, mit de
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

4. Sonstige Forderungen.
5. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,

aber noch nicht eingezahlt ist (sofern nicht
die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
den Ausweis des eingeforderten Kapitals
unter dem Posten A. vorsehen).

6 . Rechnungsabgrenzungsposten (sofern
nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgren
zungsposten unter dem Posten E. vorse
hen).

G. Anlagevermögen

I. Immaterielle Anlagewerte

1 . Forschungs- und Entwicklungskosten,
soweit die einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften eine Aktivierung gestatten.

2. Konzessionen, Patente, Lizenzen, Waren
zeichen und ähnliche Rechte und Werte,
soweit sie

a) entgeltlich erworben wurden und nicht
unter dem Posten C. I. 3 auszuweisen
sind oder

b) von dem Unternehmen selbst erstellt
wurden, soweit die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine Aktivierung
gestatten .

3 . Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er ent
geltlich erworben wurde.

4. Geleistete Anzahlungen.

if. Sachanlagen
1 . Grundstücke und Bauten.

2 . Technische Anlagen und Maschinen.
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III . Wertpapiere

1 . Anteile an verbundenen Unternehmen.

2. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe
ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nenn
betrag nicht vorhanden ist, ihres rechneri
schen Wertes), soweit die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung ge
statten .

3 . Sonstige Wertpapiere.

IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheck
guthaben, Schecks und Kassenbestand.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgrenzungspo
sten unter dem Posten D. II. 6 vorsehen)

F. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr

1 . Anleihen, davon konvertibel.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3 . Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,
soweit diese nicht von dem Posten Vorräte
offen abgesetzt werden.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun
gen.

5. Verbindlichkeiten aus Wechseln.

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un
ternehmen.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

8. Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlich
keiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit.

9. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Aus
weis der Rechnungsabgrenzungsposten unter
dem Posten K. vorsehen).

G. Umlaufvermögen (einschließlich der Rechnungs
abgrenzungsposten, sofern unter Posten E angege
ben), das die Verbindlichkeiten mit einer Restlauf
zeit von bis zu einem Jahr (einschließlich der
Rechnungsabgrenzungsposten, sofern unter
Posten K angegeben) übersteigt.

H. Gesamtbetrag des Vermögens nach Abzug der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr.

I. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über
einem Jahr.

1 . Anleihen, davon konvertibel .

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten .

3 . Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,
soweit sie nicht von den Vorräten gesondert
abgezogen werden.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei
stungen.

5 . Verbindlichkeiten aus Wechseln.

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un
ternehmen.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

8 . Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlich
keiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit.

9 . Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Aus
weis der Rechnungsabgrenzungsposten unter
dem Posten K. vorsehen).

J. Rückstellungen
1 . Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen.
2. Steuerrückstellungen.

3 . Sonstige Rückstellungen.

K. Rechnungsabgrenzungsposten
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten den Ausweis der Rechnungsabgrenzungspo
sten unter dem Posten F. 9 oder I. 9 vorsehen)

L. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

(sofern nicht einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften den Ausweis des eingeforderten
Kapitals unter diesem Posten vorsehen. In
diesem Fall müssen das gezeichnete und das
eingezahlte Kapital gesondert ausgewiesen
werden).

II . Ag/o

III . Neubewertungsrücklage

IV. Rücklagen
1 . Gesetzliche Rücklage, soweit einzelstaat

liche Rechtsvorschriften die Bildung einer
derartigen Rücklage vorschreiben.
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2. Rücklage für eigene Aktien oder Anteile,
soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften
die Bildung einer derartigen Rücklage
vorschreiben, unbeschadet des Artikels 22
Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie
77/91/EWG.

3 . Satzungsmäßige Rücklagen.
4. Sonstige Rücklagen.

V. Ergebnisvortrag

VI . Ergebnis des Geschäftsjahres

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß Gesell
schaften, bei denen am Bilanzstichtag die Grenzen
von zwei der drei folgenden Größenmerkmale, näm
lich

— Bilanzsumme: 1 000 000 ERE;

Artikel 13

( 1 ) Fällt ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv
oder Passivseite unter mehrere Posten des Gliede
rungsschemas, so ist die Mitzugehörigkeit zu den an
deren Posten bei dem Posten, unter dem er ausgewie
sen wird, oder im Anhang zu vermerken, wenn eine
solche Angabe zur Aufstellung eines klaren und über
sichtlichen Jahresabschlusses nötig ist.

(2) Eigene Aktien und Anteile sowie Anteile an
verbundenen Unternehmen dürfen nur unter den
dafür vorgesehenen Posten ausgewiesen werden.

Artikel 14

Unter der Bilanz oder im Anhang sind, sofern sie
nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, alle
Garantieverpflichtungen, gegliedert nach den Garan
tiearten, die die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
vorsehen, und unter Angabe der gewährten ding
lichen Sicherheiten anzugeben. Bestehen die Garantie
verpflichtungen gegenüber verbundenen Unterneh
men, so ist dies gesondert anzugeben.— Nettoumsatzerlöse: 2 000 000 ERE:

— durchschnittliche Anzahl der während des Ge
schäftsjahrs Beschäftigten: 50,

nicht überschritten werden, eine verkürzte Bilanz auf
stellen, in die nur die: in den Artikel 9 und 10 vorge
sehenen mit Buchstäben und römischen Zahlen be
zeichneten Posten aufgenommen werden, wobei die
bei dem Posten D. II der Aktivä und dem Posten C.
der Passiva des Artikels 9 sowie bei dem Posten D. II
des Artikels 10 in Klammern verlangten Angaben ge
sondert, jedoch zusammengefaßt für jeden betroffe
nen Posten, zu machen sind.

ABSCHNITT 4

Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz

Artikel 15

( 1 ) Für die Zuordnung der Vermögenswerte zum
Anlage- oder Umlaufvermögen ist ihre Zweckbestim
mung maßgebend.

(2) Das Anlagevermögen umfaßt die Vermögensge
genstände, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Ge
schäftsbetrieb zu dienen.

(3 ) a) Die Entwicklung der einzelnen Posten des An
lagevermögens ist in der Bilanz oder im An
hang darzustellen. Dabei müssen, ausgehend
von den . Anschaffungs- oder Herstellungsko
sten, die Zu- und Abgänge sowie die Umbu
chungen in dem Geschäftsjahr, die bis zum
Bilanzstichtag vorgenommenen Wertberichti
gungen sowie die Zuschreibungen von Wert
berichtigungen früherer Geschäftsjahre für
jeden Posten des Anlagevermögens gesondert
aufgeführt werden. Die Wertberichtigungen
sind entweder in der Bilanz von dem betref
fenden Posten offen abgesetzt oder im Anhang
auszuweisen.

b) Wenn zum Zeitpunkt der erstmals nach dieser
Richtlinie vorgenommenen Aufstellung des
Jahresabschlusses die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Gegenstandes des
Anlagevermögens nicht ohne ungerechtfer

Artikel 12

( 1 ) Uberschreitet eine Gesellschaft zum Bilanz
stichtag die Grenzen von zwei der drei in Artikel 11
genannten 'Größenmerkmale oder überschreitet sie
diese nicht mehr, so wirken sich diese Umstände auf
die Anwendung der in dem genannten Artikel vorge
sehenen Ausnahmen nur dann aus, wenn sie während
zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren fortbe
standen haben.

(2) Bei der Umrechnung in nationale Währungen
darf von den in Artikel 11 genannten und in Euro
päischen Rechnungseinheiten ausgedrückten Beträgen
nur um höchstens 10 % nach oben abgewichen wer
den.

(3 ) Die in Artikel 11 bezeichnete Bilanzsumme setzt
sich bei der Gliederung nach Artikel 9 aus den Posten
A. bis E. der Aktiva und bei der Gliederung nach
Artikel 10 aus den Posten A. bis E. zusammen.
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Artikel 20

( 1 ) Als Rückstellungen sind ihrer Eigenart nach ge
nau umschriebene Verluste oder Verbindlichkeiten
auszuweisen, die am Bilanzstichtag wahrscheinlich
oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem
Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind.

(2) Die Mitgliedstaaten können außerdem die Bil
dung von Rückstellungen für ihrer Eigenart nach ge
nau umschriebene, dem Geschäftsjahr oder einem
früheren Geschäftsjahr zuzuordnende Aufwendungen
zulassen, die am Bilanzstichtag als wahrscheinlich'
oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem
Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind.

(3 ) Rückstellungen dürfen keine Wertberichtigun
gen zu Aktivposten darstellen.

Artikel 21

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite
sind Einnahmen vor dem Abschlußstichtag auszuwei
sen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach
diesem Tag darstellen, sowie Aufwendungen vor dem
Abschlußstichtag, welche, erst nach diesem Tag zu
Ausgaben führen. Die Mitgliedstaaten können jedoch
vorsehen, daß diese Aufwendungen unter den Ver
bindlichkeiten ausgewiesen werden; erreichen sie
einen größeren Umfang, so müssen sie im Anhang
näher erläutert werden.

tigte Kosten oder Verzögerungen festgestellt
werden können, kann der Restbuchwert am
Anfang des Geschäftsjahres als Anschaffungs
oder Herstellungskosten betrachtet werden.
Die Anwendung dieses Buchstabens b) ist im
Anhang zu erwähnen.

c) Bei Anwendung von Artikel 33 ist der durch
Buchstabe a) dieses Absatzes vorgeschriebene
Ausweis der Entwicklung der einzelnen
Posten des Anlagevermögens aufgrund der
neu bewerteten Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten vorzunehmen.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 3 Buchstaben a)
und b) gelten entsprechend für die Darstellung des
Postens „Aufwendungen für die Errichtung und Er
weiterung des Unternehmens".

Artikel 16

Unter dem Posten „Grundstücke und Bauten" sind
Rechte an Grundstücken sowie grundstücksgleiche
Rechte auszuweisen, wie sie das nationale Recht fest
legt.

Artikel 17

Beteiligungen im Sinne dieser Richtlinie sind Anteile
an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind,
dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer
dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu die
nen; dabei ist es gleichgültig, ob die Anteile in Wert
papieren verbrieft sind oder nicht. Es wird eine Betei-*
ligung an einer anderen Gesellschaft vermutet, wenn
der Anteil an ihrem Kapital über einem Vomhundert
satz liegt, der von den Mitgliedstaaten auf höchstens
20 % festgesetzt werden darf.

Artikel 18

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite
sind Ausgaben vor dem Abschlußstichtag auszuwei
sen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen, sowie Erträge, die erst
nach dem Abschlußstichtag fällig werden. Die Mit
gliedstaaten können jedoch vorsehen, daß diese Er
träge unter den Forderungen ausgewiesen werden; er
reichen sie einen größeren Umfang, so müssen sie im
Anhang näher erläutert werden.

Artikel 19

Wertberichtigungen beinhalten alle Wertänderungen
von Vermögensgegenständen; sie dienen der Berück
sichtigung endgültiger oder nicht endgültiger Wert
minderungen, welche am Bilanzstichtag festgestellt
werden.

ABSCHNITT 5

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

Artikel 22

Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrech
nung sehen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere der
in den Artikeln 23 bis 26 aufgeführten Gliederungen
vor. Sieht ein Mitgliedstaat mehrere Gliederungen
vor, so kann er den Gesellschaften die Wahl zwischen
diesen Gliederungen überlassen.

Artikel 23

1 . Nettoumsatzerlöse,

2. Veränderung des Bestandes an fertigen und un
fertigen Erzeugnissen.

3 . Andere aktivierte Eigenleistungen.

4. Sonstige betriebliche Erträge.
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2. a ) Materialaufwand.

b) Sonstige externe Aufwendungen.
3 . Personalaufwand :

a) Löhne und Gehälter.
b) Soziale Aufwendungen, davon für Alters

versorgung.

4. a ) Wertberichtigungen zu Aufwendungen für
die Errichtung und Erweiterung des Un
ternehmens und zu Sachanlagen und
immateriellen Anlagewerten.

b) Wertberichtigungen zu Gegenständen des
Umlaufvermögens, soweit diese die in den
Unternehmen üblichen Wertberichtigun
gen überschreiten.

5 . Sonstige betriebliche Aufwendungen.
6. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu

Wertpapieren des Umlaufvermögens.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon
an verbundene Unternehmen.

8 . Steuern auf das Ergebnis der normalen Ge
schäftstätigkeit.

9. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
nach Abzug der Steuern.

10. Außerordentliche Aufwendungen.

11 . Steuern auf das außerordentliche Ergebnis.

12. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen
Posten enthalten.

13 . Ergebnis des Geschäftsjahres.

5 . a) Materialaufwand.

b) Sonstige externe Aufwendungen.

6 . Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter.

b) Soziale Aufwendungen, davon für Altersver
sorgung.

7. a) Wertberichtigungen zu Aufwendungen für die
Errichtung und Erweiterung des Unterneh
mens und zu Sachanlagen und immateriellen
Anlagewerten.

b) Wertberichtigungen zu Gegenständen des Um
laufvermögens, soweit diese die in dem Unter
nehmen üblichen Wertberichtigungen über
schreiten.

8 . Sonstige betriebliche Aufwendungen.

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbun
denen Unternehmen.

10. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forde
rungen des Anlagevermögens, davon aus verbun
denen Unternehmen.

11 . Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus
verbundenen Unternehmen.

12. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu
Wertpapieren des Umlaufvermögens.

13 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon be
treffend verbundene Unternehmen.

14. Steuern auf das Ergebnis der normalen Ge
schäftstätigkeit.

15 . Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach
Abzug der Steuern.

16. Außerordentliche Erträge.

17. Außerordentliche Aufwendungen.

18 . Außerordentliches Ergebnis.

19. Steuern auf das außerordentliche Ergebnis.

20. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen
Posten enthalten.

21 . Ergebnis des Geschäftsjahres.

B. Erträge

1 . Nettoumsatzerlöse.

2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und un
fertigen Erzeugnissen.

3 . Andere aktivierte Eigenleistungen.

4. Sonstige betriebliche Erträge.
5.. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbun

denen Unternehmen.

6. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und For
derungen des Anlagevermögens, davon aus
verbundenen Unternehmen.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon
aus verbundenen Unternehmen.

8 . Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
nach Abzug der Steuern .

9 . Außerordentliche Erträge.

10. Ergebnis des Geschäftsjahres .

Artikel 24

A. Aufwendungen

1 . Verringerung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen.
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Artikel 25

1 . Nettoumsatzerlöse.

2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatz
erlöse erbrachten Leistungen (einschließlich der
Wertberichtigungen).

3 . Bruttoergebnis vom Umsatz.

4. Vertriebskosten (einschließlich der Wertberichti
gungen).

5 . Allgemeine Verwaltungskosten (einschließlich der
Wertberichtigungen) .

6. Sonstige betriebliche Erträge.

7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbunde
nen Unternehmen.

8. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forde
rungen des Anlagevermögens, davon aus verbun
denen Unternehmen.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus
verbundenen Unternehmen.

10. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu
Wertpapieren des Umlaufvermögens.

11 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an
verbundene Unternehmen.

12. Steuern auf das Ergebnis der normalen Ge
schäftstätigkeit.

13 . Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach
Abzug der Steuern.

14. Außerordentliche Erträge.

15. Außerordentliche Aufwendungen.

16. Außerordentliches Ergebnis .

17. Steuern auf das außerordentliche Ergebnis.

18* Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen
Posten enthalten.

19. Ergebnis des Geschäftsjahres.

4 . Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu
Wertpapieren des Umlaufvermögens .

5 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon
an verbundene Unternehmen.

6. Steuern auf das Ergebnis der normalen Ge
schäftstätigkeit.

7 . Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
nach Abzug der Steuern .

8 . Außerordentliche Aufwendungen.

9. Steuern auf das außerordentliche Ergebnis.
10. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen

Posten enthalten.

11 . Ergebnis des Geschäftsjahres.

B. Erträge:

1 . Nettoumsatzerlöse.

2. Sonstige betriebliche Erträge.

3 . Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbun
denen Unternehmen.

4. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forde
rungen des Anlagevermögens, davon aus ver
bundenen Unternehmen.

5 . Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon
aus verbundenen Unternehmen.

6. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach
Abzug der Steuern.

7. Außerordentliche Erträge.

8. Ergebnis des Geschäftsjahres.

Artikel 27

Die Mitgliedstaaten können für Gesellschaften, bei
denen am Bilanzstichtag die Grenzen von zwei der
drei folgenden Größenmerkmale, nämlich

— Bilanzsumme: 4 Millionen ERE,

— Nettoumsatzerlöse : 8 Millionen ERE,
— durchschnittliche Anzahl der während des Ge

schäftsjahres Beschäftigten : 250,

nicht überschritten werden, folgende Abweichungen
von den in den Artikeln 23 bis 26 aufgeführten Glie
derungen gestatten :

a) in Artikel 23 : Zusammenfassung der Posten 1 bis 5
zu einem Posten unter der Bezeichnung „Roh
ergebnis";

b) in Artikel 24 : Zusammenfassung der Posten A.1 ,
A.2 und B.1 bis B.4 zu einem Posten unter der Be
zeichnung „Rohertrag" oder gegebenenfalls
„Rohaufwand";

Artikel 26

A. Aufwendungen

1 . Herstellungskosten der zur Erzielung der Um
satzerlöse erbrachten Leistungen (einschließ
lich der Wertberichtigungen).

2. Vertriebskosten (einschließlich der Wert
berichtigungen).

3 . Allgemeine Verwaltungskosten (einschließlich
der Wertberichtigungen).
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c) in Artikel 25 : Zusammenfassung der Posten 1, 2,
3 und 6 zu einem Posten unter der Bezeichnung
„Rohergebnis";

d) in Artikel 26: Zusammenfassung der Posten A.1,
B.1 und B.2 zu einem Posten unter der Bezeich
nung „Rohertrag" oder gegebenfalls „Rohauf
wand".

Artikel 12 findet Anwendung.

ABSCHNITT 7

Bewertungsregeln

Artikel 31

( 1 ) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß für die
Bewertung der Posten im Jahresabschluß folgende
allgemeine Grundsätze gelten :

a) Eine Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit wird
unterstellt.

b) In der Anwendung der Bewertungsmethoden soll
Stetigkeit bestehen.

c) Der Grundsatz der Vorsicht muß in jedem Fall
beachtet werden. Das bedeutet insbesondere :

aa) Nur die am Bilanzstichtag realisierten Ge
winne werden ausgewiesen.

bb) Es müssen alle voraussehbaren Risiken und
zu vermutenden Verluste berücksichtigt wer
den, die in dem Geschäftsjahr oder einem
früheren Geschäftsjahr entständen sind,
selbst wenn diese Risiken oder Verluste erst
zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag
der Aufstellung der Bilanz bekanntgeworden
sind.

cc) Wertminderungen sind unabhängig davon zu
berücksichtigen, ob das Geschäftsjahr mit
einem Gewinn oder einem Verlust abschließt.

d) Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr,
auf das sich der Jahresabschluß bezieht, müssen
berücksichtigt werden, ohne Rücksicht auf den
Zeitpunkt der Ausgabe oder Einnahme dieser
Aufwendung oder Erträge.

e) Die in den Aktiv- und Passivposten enthaltenen
Vermögensgegenstände sind einzeln zu bewerten.

f) Die Eröffnungsbilanz eines Geschäftsjahres muß
mit der Schlußbilanz des vorhergehenden
Geschäftsjahres übereinstimmen.

(2) Abweichungen von diesen allgemeinen Grund
sätzen sind in Ausnahmefällen zulässig. Die Abwei
chungen sind im Anhang anzugeben und hinreichend
zu begründen ; ihr Einfluß auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage ist gesondert anzugeben.

Artikel 32

Für die Bewertung der Posten im Jahresabschluß gel
ten die Artikel 34 bis 42, die die Anschaffungs- und
Herstellungskosten zur Grundlage haben.

Artikel 33

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können gegenüber der
Kommission erklären, daß sie sich bis zu einer späte

ABSCHNITT 6

Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung

Artikel 28

Zu denNettoumsatzerlösen zählen die Erlöse aus dem
Verkauf von für die normale Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft typischen Erzeugnissen und der Erbrin
gung von für die Tätigkeit der Gesellschaft typischen
Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerun
gen, der Mehrwertsteuer und anderer unmittelbar auf
den Umsatz bezogener Steuern.

Artikel 29

( 1) Unter den Posten „Außerordentliche Erträge"
und „Außerordentliche Aufwendungen" sind Erträge
und Aufwendungen zu erfassen, die außerhalb der
normalen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anfallen.

(2) Sind die in Absatz 1 genannten Erträge und
Aufwendungen für die Beurteilung der Ertragslage
nicht von untergeordneter Bedeutung, so sind sie hin
sichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu er
läutern. Dies gilt auch für die Erträge und Aufwen
dungen, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurech
nen sind.

Artikel 30

Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die Steuern
auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit und
die Steuern auf das außerordentliche Ergebnis zusam
mengefaßt und in der Gewinn- und Verlustrechnung
unter einem Posten ausgewiesen werden, der vor dem
Posten „Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigem
Posten enthalten" steht. In diesem Fall wird der
Posten „Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
nach Abzug der Steuern" in den Gliederungen der
Artikel 23 bis 26 gestrichen.

Wird diese Ausnahmeregelung angewandt, so müssen
die Gesellschaften im Anhang angeben, in welchem
Umfang die Steuern auf das Ergebnis das Ergebnis
der normalen Geschäftstätigkeit und das außer
ordentliche Ergebnis belasten .
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ren Koordinierung die Möglichkeit vorbehalten, in
Abweichung von Artikel 32 allen Gesellschaften oder
einzelnen Gruppen von Gesellschaften zu gestatten
oder vorzuschreiben :

a) die Bewertung auf der Grundlage des Wiederbe
schaffungswertes für Sachanlagen, deren Nutzung
zeitlich begrenzt ist, und für Vorräte ;

b) die Bewertung der Posten im Jahresabschluß,
einschließlich des Eigenkapitals, auf der Grund
lage anderer Methoden als der unter Buchstabe a )
bezeichneten Methode, die der Inflation Rechnung
tragen sollen;

c) die Neubewertung der Sachanlagen sowie der
Finanzanlagen.

Sehen die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Bewer
tungsmethoden nach Buchstabe a), b) oder c) vor,
so sind der Inhalt, der Anwendungsbereich und das
Verfahren dieser Methoden festzulegen.

Wird eine solcheMethode angewandt, so ist dies unter
Angabe der betreffenden Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung sowie der für die Be
rechnung der ausgewiesenen Werte angewandten
Methode im Anhang zu erwähnen.

(2) a) Bei Anwendung des Absatzes 1 ist der Unter
schiedsbetrag, welcher sich aus der Bewertung
auf der Grundlage der angewandten Methode
und der Bewertung nach dem Grundsatz des
Artikels 32 ergibt, auf der Passivseite unter
dem Posten „Neubewertungsrücklage" auszu
weisen. Die steuerliche Behandlung dieses
Postens ist in der Bilanz oder im Anhang zu
erläutern.

Zur Anwendung des letzten Ünterabsatzes
von Absatz 1 veröffentlichen die Gesellschaf
ten im Anhang insbesondere eine Übersicht,
aus der bei jeder Änderung der Rücklage
während des Geschäftsjahres folgendes er
sichtlich ist :

— der Betrag der Neubewertungsrücklage zu
Beginn des Geschäftsjahres;

— die Unterschiedsbeträge aus der Neube
wertung, die während des Geschäftsjahres
auf die Neubewertungsrücklage übertra
gen worden sind;

— die Beträge, die während des Geschäfts
jahres in Kapital umgewandelt oder auf
andere Weise von der Neübewertungs
rücklage übertragen worden sind, sowie
die Angabe der Art einer solchen Über
tragung;

— der Betrag der Neubewertungsrücklage
am Ende des Geschäftsjahres .

b ) Die Neübewertungsrücklage kann jederzeit
ganz oder teilweise in Kapital umgewandelt
werden .

c) Die Neubewertungsrücklage ist aufzulösen,
soweit die darin enthaltenen Beträge nicht
mehr für die Anwendung der benutzten Be
wertungsmethode und die Erfüllung ihres
Zwecks erforderlich sind.

Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über
die Verwendung der Neubewertungsrücklage
vorsehen, sofern Übertragungen aus der Neu
bewertungsrücklage auf die Gewinn- und
Verlustrechnung nur insoweit vorgenommen
werden dürfen, als die übertragenen Beträge
zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung
verbucht worden sind oder einen tatsächlich
realisierten Gewinn darstellen. Diese Beträge
sind gesondert in der Gewinn- und Verlust
rechnung auszuweisen. Die Neubewertungs
rücklage darf, außer wenn sie einen realisier
ten Gewinn darstellt, weder unmittelbar noch
mittelbar auch nicht zum Teil ausgeschüttet
werden.

d) Außer in den unter den Buchstaben b) und c)
erwähnten Fällen darf die Neubewertungs
rücklage nicht aufgelöst werden.

(3 ) Die Wertberichtigungen sind jährlich anhand
des für das betreffende Geschäftsjahr zugrunde geleg
ten Wertes zu berechnen. Die Mitgliedstaaten können
jedoch in Abweichung von den Artikeln 4 und 22 ge
statten oder vorschreiben, daß nur der sich aus der
Anwendung des Grundsatzes des Artikels 32 erge
bende feetrag der Wertberichtigungen unter den be
treffenden Posten in den Gliederungen der Artikel 23
bis 26 ausgewiesen wird und daß die Differenz, die
sich aus der nach diesem Artikel vorgenommenen Be
wertungsmethode ergibt, in den Gliederungen geson
dert ausgewiesen wird: Im übrigen sind die Artikel 34
bis 42 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei Anwendung von Absatz 1 ist in der Bilanz
oder im Anhang für jeden Posten der Bilanz, mit Aus
nahme der Vorräte, nach den in den Artikeln 9 und
10 aufgeführten Gliederungen folgendes getrennt aus
zuweisen :

a) entweder der Betrag der Bewertungen nach dem
Grundsatz des Artikels 32 und der Betrag der bis
zum Bilanzstichtag vorgenommenen Wertberichti
gungen

b) oder der sich am Bilanzstichtag ergebende Betrag
aus der Differenz zwischen der Bewertung nach
diesem Artikel und der Bewertung, die sich bei
Anwendung des Artikels 32 ergeben würde, sowie
gegebenenfalls der Betrag aus zusätzlichen Wert
berichtigungen.

(5 ) Unbeschadet von Artikel 52 nimmt der Rat auf
Vorschlag der Kommission innerhalb von 7 Jahren
nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie eine Prüfung
und gegebenenfalls eine Änderung dieses Artikels un
ter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Währungs
entwicklung in der Gemeinschaft vor.
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Artikel 34

( 1 ) a) Soweit die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
eine Aktivierung der Aufwendungen für die
Errichtung und Erweiterung des Unterneh
mens gestatten, müssen sie spätestens nach
fünf Jahren abgeschrieben sein .

b) Solange diese Aufwendungen nicht vollständig
abgeschrieben worden sind, ist die Ausschüt
tung von Gewinnen verboten, es sei denn,
daß die dafür verfügbaren Rücklagen und der
Gewinnvortrag wenigstens so hoch wie der
nicht abgeschriebene Teil dieser Aufwendun
gen sind.

(2) Der Inhalt des Postens „Aufwendungen für die
Errichtung und Erweiterung des Unternehmens" ist
im Anhang zu erläutern.

Artikel 35

( 1 ) a) Die Gegenstände des Anlagevermögens sind
unbeschadet der Buchstaben b) und c) zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu be
werten.

b) Bei den Gegenständen des Anlagevermögens,
deren wirtschaftliche Nutzung zeitlich be
grenzt ist, sind die Anschaffungs- und Her
stellungskosten um Wertberichtigungen zu
vermindern, die so berechnet sind, daß der
Wert des Vermögensgegenstandes während
dieser Nutzungszeit planmäßig zur Abschrei
bung gelangt.

c) aa) Bei Finanzanlagen können Wertberichti
gungen vorgenommen werden, um sie
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen,
der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen
ist.

bb) Bei einem Gegenstand des Anlagevermö
gens sind ohne Rücksicht darauf, ob
seine Nutzung zeitlich begrenzt ist, Wert
berichtigungen vorzunehmen, um ihn
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen,
der ihm am Bilanzstichtag beizulegen ist,
wenn es sich voraussichtlich um eine
dauernde Wertminderung handelt.

cc) Die unter den Unterabsätzen aa) und bb)
genannten Wertberichtigungen sind in
der Gewinn- und Verlustrechnung aufzu
führen und gesondert im Anhang anzu
geben, wenn sie nicht gesondert in der
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewie
sen sind.

dd) Der niedrigere Wertansatz nach den Un
terabsätzen aa) und bb) darf nicht beibe
halten werden, wenn die Gründe der
Wertberichtigungen nicht mehr bestehen.

d) Wenn bei einem Gegenstand des Anlagever
mögens allein für die Anwendung von Steuer

vorschriften außerordentliche Wertberichti
gungen vorgenommen werden, ist der Betrag
dieser Wertberichtigungen im Anhang zu er
wähnen und hinreichend zu begründen .

(2) Zu den Anschaffungskosten gehören neben
dem Einkaufspreis auch die Nebenkosten.

(3 ) a) Zu den Herstellungskosten gehören neben den
Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Be
triebsstoffe die dem einzelnen Erzeugnis un
mittelbar zurechenbaren Kosten.

b) Den Herstellungskosten dürfen angemessene
Teile der dem einzelnen Erzeugnis nur mittel
bar zurechenbaren Kosten, welche auf den
Zeitraum der Herstellung entfallen, hinzuge-'
rechnet werden.

(4) Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung
der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermö
gens gebraucht wird, dürfen in die Herstellungs
kosten einbezogen werden, sofern sie auf den Zeit
raum der Herstellung entfallen. Ihre Aktivierung ist
im Anhang zu erwähnen.

Artikel 36

Die Mitgliedstaaten können abweichend von Artikel
35 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz cc) den Invest
mentgesellschaften im Sinne des Artikels 5 Absatz 2
gestatten, Wertberichtigungen bei Wertpapieren un
mittelbar aus dem Eigenkapital vorzunehmen. Die be
treffenden Beträge müssen auf der Passivseite der
Bilanz gesondert ausgewiesen werden.

Artikel 37

(1 ) Artikel 34 gilt entsprechend für den Posten
„Forschungs- und Entwicklungskosten". Die Mit
gliedstaaten können jedoch für Ausnahmefälle Ab
weichungen von Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a) ge
statten. In diesem Fall können sie auch Abweichun
gen von Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe b) zulassen.
Diese Abweichungen sind im Anhang zu erwähnen
und hinreichend zu begründen.

(2) Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a) gilt entspre
chend für den Posten „Geschäfts- oder Firmenwert".
Die Mitgliedstaaten können jedoch Gesellschaften ge
statten, ihren Geschäfts- oder Firmenwert im Verlauf
eines befristeten Zeitraums von mehr als fünf Jahren
planmäßig abzuschreiben, sofern dieser Zeitraum die
Nutzungsdauer dieses Gegenstands des Anlagevermö
gens nicht überschreitet und im Anhang erwähnt und
begründet wird.

Artikel 38

Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, die ständig ersetzt werden
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thoden nach Absatz 1 im Vergleich zu einer Bewertung
auf der Grundlage des letzten vor dem Bilanzstichtag
bekannten Marktpreises einen beträchtlichen Unter
schied auf, so ist dieser Unterschiedsbetrag im An
hang pauschal für die jeweilige Gruppe auszuweisen .

Artikel 41

( 1 ) Ist der Rückzahlungsbetrag von Verbindlich
keiten höher als der erhaltene Betrag, so kann der
Unterschiedsbetrag aktiviert werden. Er ist gesondert
in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen .

(2) Dieser Betrag ist jährlich mit einem angemesse
nen Betrag und spätestens bis zum Zeitpunkt der
Rückzahlung der Verbindlichkeiten abzuschreiben.

Artikel 42

Rückstellungen sind nur in Höhe des notwendigen
Betrages anzusetzen.

Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten
„Sonstige Rückstellungen" ausgewiesen werden, sind
im Anhang zu erläutern, sofern sie einen gewissen
Umfang haben.

und deren Gesamtwert für das Unternehmen von
nachrangiger Bedeutung ist, können mit einer gleich
bleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert
angesetzt werden, wenn ihr Bestand in seiner Größe,
seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur ge
ringfügigen Veränderungen unterliegt.

Artikel 39

( 1 ) a ) Gegenstände des Umlaufvermögens sind unbe
schadet der Buchstaben b) und c) zu den An
schaffungs- oder Herstellungskosten zu be
werten.

b) Bei Gegenständen des Umlaufvermögens sind
Wertberichtigungen vorzunehmen, um diese
Gegenstände mit dem niedrigeren Marktpreis
oder in Sonderfällen mit einem anderen nied
rigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanz
stichtag beizulegen ist.

c) Die Mitgliedstaaten können außerordentliche
Wertberichtigungen gestatten, soweit diese bei
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not
wendig sind, um zu verhindern, daß in der
nächsten Zukunft der Wertansatz dieser Ge
genstände infolge von Wertschwankungen ge
ändert werden muß. Der Betrag dieser Wert
berichtigungen ist gesondert in der Gewinn
und Verlustrechnung oder im Anhang auszu
weisen.

d) Der niedrigere Wertansatz nach den Buchsta
ben b) und c) darf nicht beibehalten werden,
wenn die Gründe der Wertberichtigungen
nicht mehr bestehen.

e) Werden bei einem Gegenstand des Umlauf
vermögens außerordentliche Wertberichtigun
gen allein für die Anwendung von Steuervor
schriften vorgenommen, so ist ihre Höhe im
Anhang zu erwähnen und hinreichend zu be
gründen.

(2) Für die Feststellung der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten gilt Artikel 35 Absätze 2 und 3 .
Die Mitgliedstaaten können auch Artikel 35 Absatz 4
anwenden. Die Vertriebskosten dürfen nicht in die
Herstellungskosten einbezogen werden.

Artikel 40

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gleichartiger
Gegenstände des Vorratsvermögens sowie alle beweg
lichen Vermögensgegenstände einschließlich der
Wertpapiere nach den gewogenen Durchschnittswer
ten oder aufgrund des „First in — First out (Fifo)"-
oder „Last in — First out (Lifo)"-Verfahrens oder
eines vergleichbaren Verfahrens berechnet werden.

(2) Weist am Bilanzstichtag die Bewertung in der
Bilanz wegen der Anwendung der Berechnungsme

ABSCHNITT 8

Inhalt des Anhangs

Artikel 43

(1 ) Im Anhang sind außer den in anderen Bestim
mungen dieser Richtlinie vorgeschriebenen Angaben
zumindest Angaben zu machen über :
1 . die auf die verschiedenen Posten des Jahres

abschlusses angewandten Bewertungsmethoden
sowie die Methoden zur Berechnung der Wertbe
richtigungen. Für die in dem Jahresabschluß ent
haltenen Werte, welche in fremder Währung lau
ten oder ursprünglich in fremder Währung laute
ten, ist anzugeben, auf welcher Grundlage sie in
Landeswährung umgerechnet worden sind;

2. Name und Sitz der Unternehmen, bei denen die
Gesellschaft entweder selbst oder durch eine im
eigenen Namen, aber für Rechnung der Gesell
schaft handelnde Person mit mindestens einem
Prozentsatz am Kapital beteiligt ist, den die Mit
gliedstaaten auf höchstens 20 % festsetzen dürfen,
unter Angabe des Anteils am Kapital sowie der
Höhe des Eigenkapitals und des Ergebnisses des
letzten Geschäftsjahres, für das das betreffende
Unternehmen ' einen Jahresabschluß festgestellt
hat. Diese Angaben können unterbleiben, wenn
sie in bezug auf die Zielsetzung des Artikels 2
Absatz 3 von untergeordneter Bedeutung sind.
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Die Angabe des Eigenkapitals und des Ergebnis
ses kann ebenfalls unterbleiben, wenn das betref
fende Unternehmen seine Bilanz nicht veröffent
licht und es sich mittelbar oder unmittelbar zu
weniger als 50 % im Besitz der Gesellschaft be
findet;

3. die Zahl und den Nennbetrag oder, wenn ein
Nennbetrag nicht vorhanden ist, den rechneri
schen Wert der während des Geschäftsjahres im
Rahmen eines genehmigten Kapitals gezeichneten
Aktien, unbeschadet der Bestimmungen des Arti
kels 2 Absatz 1 Buchstabe e) der Richtlinie
68/151/EWG und des Artikels 2 Buchstabe c) der
Richtlinie . 77/91/EWG über den Betrag dieses
Kapitals;

4. sofern es mehrere Gattungen von Aktien gibt, die
Zahl und den Nennbetrag oder, falls ein Nennbe
trag nicht vorhanden ist, den rechnerischen Wert
für jede von ihnen;

5 . das Bestehen von Genußscheinen, Wandelschüld
verschreibungen und vergleichbaren Wertpapie
ren oder Rechten, unter Angabe der Zähl und
der Rechte, die sie verbriefen; '

6. die Höhe der Verbindlichkeiten der Gesellschaft
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
sowie die Höhe aller Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, die dinglich gesichert sind, unter.
Angabe ihrer Art und Form. Diese Angaben sind
jeweils gesondert für jeden Posten der Verbind
lichkeiten gemäß den in den Artikeln 9 und 10
aufgeführten Gliederungen zu machen;

7. den Gesamtbetrag dejr finanziellen Verpflichtun
gen, die nicht in der Bilanz erschienen, sofern
diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage
von Bedeutung ist. Davon sind Pensionsverpflich
tungen und Verpflichtungen gegenüber verbun
denen Unternehmen gesondert zu vermerken;

8 . die Aufgliederung der Nettoumsatzerlöse im
Sinne des Artikels 28 nach Tätigkeitsbereichen
sowie nach geographisch bestimmten Märkten
soweit sich, unter Berücksichtigung der Organisa
tion des Verkaufs von für die normale Geschäfts
tätigkeit der Gesellschaft typischen Erzeugnissen
und der Erbringung von für die normale Ge
schäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Dienst
leistungen, die Tätigkeitsbereiche und geogra
phisch bestimmten Märkte untereinander erheb
lich unterscheiden ;

9 . den durchschnittlichen Personalbestand während
des Geschäftsjahres getrennt nach Gruppen,
sowie, falls sie nicht gesondert in der Gewinn
und Verlustrechnung erscheinen, die gesamten in
dem Geschäftsjahr verursachten Personaläufwen
dungen gemäß Artikel 23 Nummer 6;

10. das Ausmaß, in dem die Berechnung des Jahres
ergebnisses von einer Bewertung der Posten be
einflußt wurde, die in Abweichung von den

Grundsätzen der Artikel 31 und 34 bis 42 wäh
rend des Geschäftsjahres oder eines früheren Ge
schäftsjahres im Hinblick auf Steuererleichterun
gen durchgeführt wurde. Wenn eine solche Be
wertung die künftige steuerliche Belastung erheb
lich beeinflußt, muß dies angegeben werden ;

11 . den Unterschied zwischen dem Steueraufwand,
der dem Geschäftsjahr und den früheren Ge
schäftsjahren zugerechnet wird, und den für diese
Geschäftsjahre gezahlten oder zu zahlenden
Steuern, sofern dieser Unterschied für den künfti
gen Steueraufwand von Bedeutung ist. Dieser Be
trag kann auch als Gesamtbetrag in der Bilanz
unter einem gesonderten Posten mit entsprechen
der Bezeichnung ausgewiesen werden ;

12. die für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten
Bezüge der Mitglieder der Verwaltungs-, Ge
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgane sowie die
entstandenen oder eingegangenen Pensionsver
pflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern der
genannten Organe. Diese Angaben sind zusam
mengefaßt für jede dieser Personengruppen zu
machen;

13 . die Beträge der den Mitgliedern der Verwal
tungs-, und Geschäftsführungs- oder Aufsichtsor
gane gewährten Vorschüsse und Kredite unter
Angabe der Zinsen, der wesentlichen Bedingun
gen und der gegebenenfalls zurückgezahlten Be
träge sowie die Garantieverpflichtungen zugun
sten dieser Personen. Diese Angaben sind zusam
mengefaßt für jede dieser Personengruppen zu
machen.

(2) Bis zu einer späteren Koordinierung brauchen
die Mitgliedstaaten Absatz 1 Nummer 2 auf Beteili
gungsgesellschaften im Sinne von Artikel 5 Absatz 3
nicht anzuwenden.

Artikel 44

Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die in Arti
kel 11 bezeichneten Gesellschaften einen verkürzten
Anhang aufstellen, der die in Artikel 43 Absatz 1
Nummern 5 bis 12 verlangten Angaben nicht enthält.
Jedoch sind im Anhang zusammengefaßt für alle be
treffenden Posten die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer
6 verlangten Angaben zu machen.

Artikel 12 ist anzuwenden.

Artikel 45

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können gestatten, daß die
in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 2 geforderten Anga
ben

a) in einer Aufstellung gemacht werden, die gemäß
Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 68/151 /
EWG hinterlegt wird ; im Anhang ist auf diese
Aufstellung zu verweisen;
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b) nicht gemacht zu werden brauchen, soweit sie ge
eignet sind, einem in Artikel 43 Absatz 1 Nummer
2 bezeichneten Unternehmen einen erheblichen
Nachteil zuzufügen. Die Mitgliedstaaten können
dazu die vorherige Zustimmung einer Verwal
tungsbehörde oder eines Gerichts verlangen. Das
Unterlassen dieser Angaben ist im Anhang zu er
wähnen.

(2) Absatz 1 Buchstabe b) findet ebenfalls Anwen
dung auf die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 8 gefor
derten Angaben.

Die Mitgliedstaaten können den in Artikel 27 be
zeichneten Gesellschaften gestatten, die in Artikel 43
Absatz 1 Nummer 8 geforderten Angaben nicht zu
machen. Artikel 12 ist anzuwenden.

ABSCHNITT 9

Inhalt des Lageberichts

Artikel 46

( 1 ) Der Lagebericht hat zumindest den Geschäfts
verlauf und die Lage der Gesellschaft so darzustellen,
daß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen
des Bild entsteht.

(2) Der Lagebericht soll auch eingehen auf
a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach

Schluß des Geschäftsjahres eingetreten sind;

b) die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft;

c) den Bereich Forschung und Entwicklung;

d) die in Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie
77/91/EWG bezeichneten Angaben über den Er
werb eigener Aktien.

am Sitz der Gesellschaft in dem betreffenden Mit
gliedstaat zur Einsichtnahme für jedermann bereit
zuhalten. Eine vollständige oder teilweise Ausferti
gung dieses Berichts muß auf bloßen Antrag kosten
frei erhältlich sein.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mit
gliedstaaten zulassen, daß die in Artikel 11 bezeich
neten Gesellschaften folgendes offenlegen:

a) eine verkürzte Bilanz, in die nur die in den Arti
keln 9 und 10 vorgesehenen mit Buchstaben und
römischen Zahlen bezeichneten Posten aufgenom
men werden, wobei die bei dem Posten D. II der
Aktiva und dem Posten C. der Passiva des Arti
kels 9 sowie bei dem Posten D. II des Artikels 10
in Klammern verlangten Angaben gesondert,
jedoch zusammengefaßt für alle betreffenden
Posten, zu machen sind;

b) einen verkürzten Anhang, der die in Artikel 43
Absatz 1 Nummern 5 bis 12 verlangten Angaben
nicht enthält. Jedoch sind im Anhang zusammen
gefaßt für alle betreffenden Posten die in Artikel
43 Absatz 1 Nummer 6 verlangten Angaben zu

* machen.

Artikel 12 ist anzuwenden.

Die Mitgliedstaaten können diesen Gesellschaften fer
ner gestatten, die Gewinn- und Verlustrechnung, den
Lagebericht sowie den Bericht der mit der Abschluß
prüfung beauftragten Person nicht offenzulegen.

(3 ) Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die
in Artikel 27 bezeichneten Gesellschaften folgendes
offenlegen:
a) eine verkürzte Bilanz, welche nur die in den Arti

keln 9 und 10 vorgesehenen mit Buchstaben und
römischen Zahlen bezeichneten Posten enthält,
wobei entweder in der Bilanz oder im Anhang ge
sondert anzugeben sind:
— die Posten C. I. 3 , C. II . 1 , 2, 3 und 4, C. III . 1 ,

2, 3 , 4 und 7, D. II . 2, 3 und 6 und D. III. 1
und 2 der Aktiva sowie C. 1 , 2, 6, 7 und 9 der
Passiva des Artikels 9;

— die Posten C. I. 3 , C. II . 1 , 2, 3 und 4, C. III. 1 ,
2, 3 , 4 und 7, D. II . 2, 3 und 6, D. III . 1 und 2,
F. 1 , 2, 6, 7 und 9 sowie I. 1 , 2, 6, 7 und 9
des Artikels 10;

— die bei den Posten D. II der Aktiva und C. der
Passiva des Artikels 9 in Klammern ver
langten Angaben, jedoch zusammengefaßt für
alle betreffenden Posten und gesondert für die
Posten D. II . 2 und 3 der Aktiva sowie C. 1 , 2,
6, 7 und 9 der Passiva;

— die bei dem Posten D. II des Artikels 10 in
Klammern verlangten Angaben, jedoch zusam

ABSCHNITT 10

Offenlegung

Artikel 47

( 1 ) Der ordungsgemäß gebilligte Jahresabschluß
und der Lagebericht sowie der Bericht der mit der
Abschlußprüfung beauftragten Person sind nach den
in den Rechtsvorschriften der einzelnen Mitglied
staaten gemäß Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG
vorgesehenen Verfahren offenzulegen.

Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates können
jedoch den Lagebericht von der genannten Offen
legung freistellen. In diesem Fall ist der Lagebericht
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mengefaßt für die betreffenden Posten, und
gesondert für die Posten D. II . 2 und 3 ;

b) einen verkürzten Anhang, der die in Artikel 43
Absatz 1 Nummern 5, 6, 8 , 10 und 11 verlangten
Angaben nicht enthält. Jedoch sind im Anhang
die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 6 vorgesehe
nen Angaben zusammengefaßt für alle betreffen
den Posten zu machen.

Dieser Absatz berührt nicht die Bestimmungen des
Absatzes 1 hinsichtlich der Gewinn- und Verlustrech
nung, des Lageberichts sowie des Berichts der mit der
Abschlußprüfung beauftragten Person.

Artikel 12 ist anzuwenden.

ABSCHNITT 11

Prüfung

Artikel 51

( 1 ) a) Die Gesellschaften sind verpflichtet, ihren
Jahresabschluß durch eine oder mehrere Per
sonen prüfen zu lassen , die nach einzelstaat
lichem Recht zur Prüfung des Jahresabschlus
ses zugelassen sind.

b) Die mit der Abschlußprüfung beauftragte
Person hat auch zu prüfen, ob der Lagebericht
mit dem Jahresabschluß des betreffenden Ge
schäftsjahres in Einklang steht.

(2) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 11
bezeichneten Gesellschaften von der in Absatz 1 ge
nannten Verpflichtung befreien .
Artikel 12 ist anzuwenden.

(3 ) Im Falle des Absatzes 2 nehmen die Mitglied
staaten in ihre Rechtsvorschriften geeignete Sanktio
nen für den Fall auf, daß der Jahresabschluß oder der
Lagebericht dieser Gesellschaften nicht nach dieser
Richtlinie erstellt sind.

Artikel 48

Jede vollständige Veröffentlichung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts ist in der Form und
mit dem Wortlaut wiederzugeben, auf deren Grund
lage die mit der Abschlußprüfung beauftragte Persan
ihren Bericht erstellt hat. Der Bestätigungsvermerk
muß im vollen Wortlaut beigefügt sein. Hat die mit
der Abschlußprüfung beauftragte Person die Bestäti
gung eingeschränkt oder verweigert, so ist dies unter
Angabe der Gründe gleichfalls bekanntzugeben.

Artikel 49

Bei einer unvollständigen Veröffentlichung des Jah
resabschlusses ist zu erwähnen, daß es sich um eine
gekürzte Wiedergabe handelt; es ist auf das Register
hinzuweisen, bei welchem der Jahresabschluß nach
Artikel 47 Absatz 1 hinterlegt worden ist. Ist diese
Hinterlegung noch nicht erfolgt, so ist dies zu erwäh
nen. Der Bestätigungsvermerk der mit der Abschluß
prüfung beauftragten Person darf nicht beigefügt
werden; es ist jedoch anzugeben, ob der Bestätigungs
vermerk uneingeschränkt oder eingeschränkt erteilt
oder ob er verweigert wurde.

ABSCHNITT 12

Schlußbestimmungen

Artikel 52

( 1 ) Bei der Kommission wird ein Kontaktausschuß
eingesetzt, der zur Aufgabe hat,

a) unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 169
und 170 des Vertrags eine gleichmäßige Anwen
dung dieser Richtlinie durch eine regelmäßige Ab
stimmung, insbesondere in konkreten Anwen
dungsfragen, zu erleichtern ;

b) die Kommission, falls dies erforderlich sein sollte,
bezüglich Ergänzungen oder Änderungen dieser
Richtlinie zu beraten.

(2) Der Kontaktausschuß setzt sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten sowie Vertretern der Kommission
zusammen . Der Vorsitz ist von einem Vertreter der
Kommission wahrzunehmen. Die Sekretariatsge
schäfte werden von den Dienststellen der Kommis
sion wahrgenommen.

(3 ) Der Vorsitzende beruft den Ausschuß von sich
aus öder auf Antrag eines der Mitglieder des Aus
schusses ein .

Artikel 50

Gleichzeitig mit dem Jahresabschluß und in derselben
Weise sind offenzulegen

— der Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses,

— die Verwendung des Ergebnisses,

falls diese Angaben nicht im Jahresabschluß enthal
ten sind .
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Artikel 53

( 1 ) Als Europäische Rechnungseinheit im Sinne
dieser Richtlinie gilt die Rechnungseinheit, die durch
die Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der Kommis
sion ( l ) festgelegt worden ist . Der Gegenwert in natio
naler Währung ist bei der ersten Festsetzung derje
nige, welcher am Tag der Annahme dieser Richtlinie
gilt.

(2) Der Rat prüft auf Vorschlag der Kommission
alle fünf Jahre die in Europäischen Rechnungseinhei
ten ausgedrückten Beträge dieser Richtlinie unter Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen und monetären
Entwicklung in der Gemeinschaft und ändert diese
Beträge gegebenenfalls.

Artikel 54

Diese Richtlinie berührt nicht die Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten, die vorschreiben, daß die Gesell
schaften, die nicht unter die Gesetzgebung des betref
fenden Mitgliedstaats fallen, ihren Jahresabschluß bei
einem Register hinterlegen müssen, in dem Zweignie
derlassungen dieser Gesellschaften eingetragen sind.

Artikel 55

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser
Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Be
kanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kommis
sion davon unverzüglich in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die
in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften erst 18 Monate
nach dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt anzu
wenden sind.

Diese 18 Monate können jedoch auf fünf Jahre ver
längert werden:
a) bei den „unregistered companies" im Vereinigten

Königreich und in Irland;

b) für die Anwendung der Artikel n und 10 sowie der
Artikel 23 bis 26 hinsichtlich der Gliederungen
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,
soweit ein Mitgliedstaat in den letzten drei Jahren
vor der Bekanntgabe dieser Richtlinie andere
Gliederungen für die bezeichneten Unterlagen in
Kraft gesetzt hat;

c) für die Anwendung der Bestimmungen dieser
Richtlinie über die Berechnung und die Bilanzie
rung von Abschreibungen für Vermögensgegen
stände, die unter Artikel 9, Posten C. II . 2 und 3
der Aktiva und unter Artikel 10, Posten C. II . 2
und 3 fallen;

d ) für die Anwendung von Artikel 47 Absatz 1 ,
außer bei Gesellschaften, die aufgrund von Artikel
2 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie
68/15 1 /EWG bereits zur Offenlegung verpflichtet
sind; in diesem Fall findet Artikel 47 Absatz 1 Un
terabsatz 2 dieser Richtlinie auf den Jahresab
schluß und auf den Bericht der mit der Abschluß
prüfung beauftragten Person Anwendung;

e) für die Anwendung von Artikel 51 Absatz 1 .

Im übrigen kann diese Frist für die Gesellschaften,
deren Hauptzweck die Schiffahrt ist und die im Zeit
punkt des Inkrafttretens der in Absatz 1 bezeichneten
Vorschriften bereits gegründet sind, von 18 Monaten
auf acht Jahre verlängert werden.

(3 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem von dieser Richtlinie er
faßten Gebiet erlassen .

Artikel 56

Die Verpflichtung zur Angabe der in den Artikeln 9,
10 und 23 bis 26 vorgesehenen Posten bezüglich ver
bundener Unternehmen im Jahresabschluß sowie die
Verpflichtung, die in Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14
und Artikel 43 Absatz 1 Nummer 7 hinsichtlicht ver
bundener Unternehmen , vorgesehenen Angaben zu
machen, treten zu demselben Zeitpunkt wie die
Richtlinie des Rates über den Konzernabschluß in
Kraft.

Artikel 57

( 1 ) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates
über den Konzernabschluß brauchen die Mitglied
staaten unbeschadet der Richtlinien 68/151/EWG
und 77/91/EWG die Bestimmungen dieser Richtlinie
über den Inhalt, die Prüfung und die Offenlegung des
Jahresabschlusses dieser abhängigen Gesellschaften
nicht auf abhängige Gesellschaften eines Konzerns,
die ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterlie
gen, anzuwenden, sofern folgende Voraussetzungen
erfüllt sind :

a) Die herrschende Gesellschaft unterliegt den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates ;

b) alle Aktionäre oder Gesellschafter der abhängigen
Gesellschaft haben sich mit der oben bezeichneten
Befreiung einverstanden erklärt; diese Erklärung
muß für jedes Geschäftsjahr abgegeben werden ;

c) die herrschende Gesellschaft hat sich bereit er
klärt, für die von der abhängigen Gesellschaft ein
gegangenen Verpflichtungen einzustehen ;

d ) die Erklärungen nach den Buchstaben b) und c)
sind gemäß Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 1 für
die abhängige Gesellschaft offenzulegen ;(') ABl. Nr. L 327 vom 19 . 12. 1975 , S. 4 .
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b) der Unterschied zwischen den Anschaffungswerten
der Beteiligungen und den auf sie entfallenden
Teilen des Kapitals einschließlich der Rücklagen,
des Ergebnisses und des Ergebnisvortrages des
verbundenen Unternehmens zum Zeitpunkt des
Erwerbs der Beteiligungen wird in der Bilanz oder
im Anhang des Jahresabschlusses der Gesellschaft,
welche diese Beteiligungen hält, gesondert ausge
wiesen;

c) der Anschaffungswert der Beteiligungen wird in
der Bilanz der Gesellschaft, welche diese Beteili
gungen hält, dem Anteil des gehaltenen Kapitals
entsprechend um den von dem verbundenen Un
ternehmen erzielten Gewinn oder Verlust erhöht
oder vermindert;

d) die unter Buchstabe c) bezeichneten Beträge wer
den alljährlich unter einem gesonderten Posten
mit entsprechender Bezeichnung in der Gewinn
und Verlustrechnung der Gesellschaft, welche
diese Beteiligungen hält, ausgewiesen;

e) werden von dem verbundenen Unternehmen Divi
denden an die Gesellschaft, welche diese Beteili
gungen hält, gezahlt, so wird der Buchwert dieser
Beteiligungen entsprechend vermindert;

f) übersteigen die nach Buchstabe d) in der Gewinn
und Verlustrechnung verbuchten Beträge die Be
träge, die als Dividenden bereits eingegangen sind
oder auf deren Zahlung ein Anspruch besteht, so
ist der Unterschied in eine Rücklage einzustellen,
die an die Aktionäre nicht ausgeschüttet werden
darf.

c ) der Jahresabschluß der abhängigen Gesellschaft
wird in den Jahresabschluß des Konzerns einbezo
gen;

f) die aufgrund dieser Richtlinie erfolgende Befrei
ung betreffend den Inhalt, die Prüfung und die
Offenlegung des Jahresabschlusses der abhängi
gen Gesellschaft wird im Anhang des Jahresab
schlusses des Konzerns vermerkt.

(2) Die Artikel 47 und 51 sind auf den Jahresab
schluß des Konzerns anzuwenden.

(3 ) Die Artikel 2 bis 46 sind soweit wie möglich
auf den Jahresabschluß des Konzerns anzuwenden.

Artikel 58

( 1 ) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates
über den Konzernabschluß brauchen die Mitglied
staaten unbeschadet der Richtlinie 77/91/EWG auf
herrschende Gesellschaften eines Konzerns, die ihren
innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegen, die
Bestimmungen dieser Richtlinie über die Prüfung und
die Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung
dieser herrschenden Gesellschaften nicht anzuwen
den, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Diese Befreiung ist nach Artikel 47 Absatz 1 Un

terabsatz 1 von der herrschenden Gesellschaft
offenzulegen;

b) der Jahresabschluß der herrschenden Gesellschaft
wird in den Jahresabschluß des Konzerns einbezo
gen;

c) die Befreiung bezüglich der Prüfung und der
Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung
der herrschenden Gesellschaft wird im Anhang
des Jahresabschlusses des Konzerns vermerkt;

d) das nach den Grundsätzen dieser Richtlinie errech
nete Ergebnis der herrschenden Gesellschaft wird
in der Bilanz der herrschenden Gesellschaft ausge
wiesen.

(2) Die Artikel 47 und 51 sind auf den Jahresab
schluß des Konzerns anzuwenden.

(3 ) Die Artikel 2 bis 46 sind soweit wie möglich
auf den Jahresabschluß des Konzerns anzuwenden.

Artikel 60

Bis zu einer späteren Koordinierung können die Mit
gliedstaaten vorsehen, daß die Werte, in denen die In
vestmentgesellschaften im Sinne des Artikel 5 Absatz
2 ihre Mittel angelegt haben, auf der Grundlage des
Marktpreises bewertet werden.

In diesem Falle können die Mitgliedstaaten auch die
Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital
davon freistellen, die in Artikel 36 erwähnten Beträge
der Wertberichtigungen gesondert auszuweisen.

Artikel 59

Bis zu einer späteren Koordinierung können die Mit
gliedstaaten gestatten, daß Beteiligungen an verbun
denen Unternehmen nach der „Equity"-Methode be
wertet werden, sofern folgende Voraussetzungen er
füllt sind :

a) Die Anwendung dieser Methode ist im Anhang
zum Jahresabschluß der solche Beteiligungen hal
tenden Gesellschaft zu erwähnen ;

Artikel 61

Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates über
den Konzernabschluß brauchen die Mitgliedstaaten
auf die herrschende Gesellschaft eines Konzerns, die
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegt,
die Vorschriften des Artikels 43 Absatz 1 Nummer 2
hinsichtlich der Höhe des Eigenkapitals sowie des Er
gebnisses der betroffenen Unternehmen nicht anzu
wenden, wenn die Jahresabschlüsse dieser Unterneh

I
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men im Jahresabschluß des Konzerns erfaßt oder
wenn die Beteiligungen an diesen Unternehmen nach
der „Equity-Methode" bewertet werden.

Artikel 62

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 25. Juli 1978.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K. von DOHNANYI
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